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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

 

 
Jahresabschluss 2020 

der Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH 
 
Gemäß § 36 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) wird ortsüblich bekannt gegeben, dass die Ge-
sellschafterversammlung der Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH in ihrer Sitzung am 06.12.2021 den 
Jahresabschluss 2020 festgestellt und gleichzeitig dem Geschäftsführer Friedhelm Endelmann und den 
ausgeschiedenen Geschäftsführern Andreas Epple und Manfred Wilts die Entlastung erteilt hat. 
 
Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den Jahresverlust 2020 in Höhe von 541,91 € auf 
neue Rechnung vorzutragen. 
 
Der Jahresabschluss 2020 der Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH wurde durch das Rechnungsprü-
fungsamt des Landkreises Aurich geprüft. Das Rechnungsprüfungsamt hat mit Datum vom 24.11.2021 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Der Jahresabschluss zum 31.12.2020, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach pflicht-
gemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwick-
lung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstan-
den. Die Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH wird wirtschaftlich geführt.“ 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 13.12.2021 bis 21.12.2021 im Kreis-
haus Aurich, Fischteichweg 7-13, Zimmer 2.084, während der Dienststunden öffentlich ausgelegt und 
können nach vorheriger Terminabsprache eingesehen werden. 
 
Aurich, 08.12.2021 
 
Landkreis Aurich 
 
Meinen 
Landrat 
 

 
Jahresabschluss 2020 

der Kreisvolkshochschule Norden gGmbH 
 
Gemäß § 36 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) wird ortsüblich bekannt gegeben, dass die Ge-
sellschafterversammlung der Kreisvolkshochschule Norden gGmbH in ihrer Sitzung am 06.12.2021 den 
Jahresabschluss 2020 festgestellt und gleichzeitig dem Geschäftsführer Friedhelm Endelmann und den 
ausgeschiedenen Geschäftsführer Andreas Epple die Entlastung erteilt hat. 
 
Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den Jahresverlust 2020 in Höhe von 68.387,69 € auf 
neue Rechnung vorzutragen. 
 
Der Jahresabschluss 2020 der Kreisvolkshochschule Norden gGmbH wurde durch die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Treuhand Weser-Ems GmbH, Oldenburg, geprüft. Die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft hat mit Datum vom 10.06.2021 folgenden Bestätigungsvermerk, der mit einer Vorbemerkung 
versehen ist, erteilt: 
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„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 13.12.2021 bis 21.12.2021 im Kreis-
haus Aurich, Fischteichweg 7-13, Zimmer 2.084, während der Dienststunden öffentlich ausgelegt und 
können nach vorheriger Terminabsprache eingesehen werden. 
 
Aurich, 08.12.2021 
 
Landkreis Aurich 
 
Meinen 
Landrat 
 
 

 
B. Bekanntmachungen der Stadt Emden 

 

 
Bekanntmachung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

für einen Gewässerausbau gemäß § 68 WHG / Stadt Emden 
 
Die Stadtentwicklung Emden KAdöR, Emden, hat im Rahmen einer Ersatzmaßnahme in Emden einen 
Antrag nach § 68 WHG für einen Gewässerausbau (naturnahe Grüppenaufweitung im Grünlandkom-
plex Marienwehr Ost) in der Gemarkung Uphusen, Flur 13, Flurstück 33 und Flur 12, Flurstücke 51/37 
und 52/37 gestellt. 
 
Die Stadt Emden hat nach der Vorprüfung des Einzelfalls gemäß des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeit (UVPG) vom 12.02.1990 (BGBl. I S. 205), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30.11.2016 (BGBl. I S. 2749) 
geändert worden ist, festgestellt, dass eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-prü-
fung für das Vorhaben nicht besteht.  
 
Es sind insgesamt keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen zu erwarten bzw. diese werden 
durch eine angepasste Technik, durch die angepasste zeitliche Ausführung der Baumaßnahmen und 
einer ökologischen Baubegleitung vermieden. 
 
Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a UVPG bekannt gemacht. Diese Feststellung ist nicht selb-
ständig anfechtbar. 
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Nähere Informationen zur durchgeführten Allgemeinen Vorprüfung sind der Internetseite der Stadt 
Emden unter Bekanntmachungen des FD Umwelt für 6 Wochen ab Veröffentlichung im Amtsblatt zu 
entnehmen. 
 
Emden, den 08.12.2021 
 
Stadt Emden 
 
Der Oberbürgermeister 
 
 

 
C. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Bekanntmachung zur Bauleitplanung der Stadt Aurich 

Inkrafttreten der Flächennutzungsplanberichtigungen 25. Berichtigung des Flächennutzungsplans 
für den Bereich „Esenser Postweg/K122“ im Ortsteil Langefeld 

33. Berichtigung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Erholungsgebiet Tannenhausen“ im 
Ortsteil Tannenhausen 

 
Der Rat der Stadt Aurich hat den Bebauungsplan Nr. 374 „Esenser Postweg/K122“ einschließlich der 
Begründung in seiner Sitzung am 15.07.2021 sowie die 12. Änderung des Bebauungsplans Nr. 68 „Er-
holungsgebiet Tannenhausen“ einschließlich der Begründung in seiner Sitzung am 03.06.2021 als Sat-
zung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 84 vom 05.11.2021 trat der Bebauungsplan Nr. 374 „Esen-
ser Postweg/K122“ und die 12. Änderung des Bebauungsplans Nr. 68 „Erholungsgebiet Tannenhausen“ 
in Kraft. 
 
Mit der vollständigen Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Aurich und der Stadt Emden am 
10.12.2021 treten die 25. Berichtigung des Flächennutzungsplans und die 33. Berichtigung des Flä-
chennutzungsplans in Kraft. 
 
Die Geltungsbereiche der Berichtigungen des Flächennutzungsplans sind in den nachfolgenden Kar-
tenausschnitten, die Bestandteil der Bekanntmachung sind, schwarz umrandet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.emden.de/Rathaus/Bekanntmachungen/Bekanntmachungen
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Der Bebauungsplan Nr. 374 „Esenser Postweg/K122“ wurde im beschleunigten Verfahren unter Einbe-
ziehung von Außenbereichsflächen gemäß § 13b BauGB i. V. m. § 13a BauGB durchgeführt. Die 12. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 68 „Erholungsgebiet Tannenhausen“ wurde ebenfalls im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. 
  
Im Verfahren an eine nachträgliche nachrichtliche Anpassung an die Bebauungspläne der Innenent-
wicklung gem. § 13a Abs.1 Satz 1 und Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB wurde von der 
Umweltprüfung, dem Umweltbericht, von der Abgabe der Art verfügbarer umweltbezogener Informa-
tionen und der zusammenfassenden Erklärung abgesehen. Der Öffentlichkeit wurde gemäß § 13a  
Abs. 3 Nr. 2 BauGB die Möglichkeit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Bauleitplanung zu unterrichten und sich zu der Planung zu äußern. 
 
Im Rahmen der angeführten 25. und 33. Berichtigung des Flächennutzungsplanes wurden die Dar-
stellungen der Art der Nutzung der Festsetzung zur Art und Nutzung der Bebauungspläne gem. § 13a 
Abs. 2 Satz 2 BauGB im Flächennutzungsplan angepasst. 
 
Die Berichtigungen des Flächennutzungsplanes können zu den Geschäftszeiten (Mo. – Mi. von 8.00 - 
15.30 Uhr, Do. von 8.00 – 18.00 Uhr und Fr. von 8.00 - 12.30 Uhr) im Rathaus der Stadt Aurich einge-
sehen werden. Zur Einsichtnahme der Unterlagen kann daher ein Termin im Rathaus unter der Tele-
fonnummer 04941 – 12 2121 vereinbart werden. In einem solchen Termin wird die Möglichkeit gege-
ben in einer abgegrenzten Räumlichkeit unter Berücksichtigung der geltenden Abstandsregelungen 
Einsicht in die Unterlagen zu nehmen. 
 
Die vollständige Bekanntmachung ist im Aushangkasten des Rathauses einzusehen und im Internet 
dauerhaft unter: https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksam-
rechtskraeftig-2021.html sowie über das Landesportal § 4a Abs. 4 BauGB https://uvp.niedersach-
sen.de/kartendienste eingestellt.  
 
Aurich, den 08.12.2021 
 
Stadt Aurich 
 
Der Bürgermeister 
Feddermann 
 

 
Hauptsatzung der Stadt Norden (Ostfriesland) 

 
Aufgrund des § 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.10.2021 (Nds. 
GVBl. S. 700) hat der Rat der Stadt Norden in seiner Sitzung am 07.12.2021 folgende Hauptsatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Name und Rechtsstellung 

(1) Die Gemeinde führt den Namen "Norden" und die Bezeichnung "Stadt". 
 
(2) Nach § 14 Abs. 3 NKomVG hat die Stadt die Rechtsstellung einer selbständigen Gemeinde. 
 

§ 2 
Wappen, Flagge und Siegel 

(1) Das Wappen der Stadt zeigt in Blau drei goldene Sporenräder (2:1). Als Oberwappen erscheint eine 
Laubkrone und als Schildhalter der Heilige Andreas vor dem Kreuz. 

https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksamrechtskraeftig-2021.html
https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksamrechtskraeftig-2021.html
https://uvp.niedersachsen.de/kartendienste
https://uvp.niedersachsen.de/kartendienste
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(2) Die Farben der Stadt Norden sind gelb-blau. 
 
(3) Die Farben der Flagge sind gelb-blau; sie zeigt den Schriftzug „STADT NORDEN“ und als Schildhalter 

den Heiligen Andreas vor dem Kreuz.  
 
(4) Das Dienstsiegel enthält das Wappen mit der Umschrift "Stadt Norden, Ostfriesland". 
 
(5) Eine Verwendung des Stadtwappens, der Stadtflagge und des Stadtnamens zu nichtbehördlichen 

Werbezwecken ist nur mit Zustimmung der Stadt zulässig. 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

(1) Über Rechtsgeschäfte nach § 58 (1) Nr. 14 NKomVG beschließt der Rat, wenn der Gesamtvermö-
genswert 55.000,00 € übersteigt. 

 
(2) Über Verträge der Stadt nach § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG mit Ratsmitgliedern und sonstigen Mit-

gliedern von Ausschüssen oder der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister beschließt der Rat, es sei 
denn, dass es sich um Verträge auf Grund einer förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte der 
laufenden Verwaltung handelt, deren Vermögenswert 5.500,00 € nicht übersteigt. 

 
§ 4 

Verwaltungsausschuss 

Der Verwaltungsausschuss besteht aus der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister, den Beigeordne-
ten, den Mitgliedern nach §74 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG sowie der Ersten Stadträtin/dem Ersten Stadt-
rat mit beratender Stimme. 

 
§ 5 

Ortschaften, Ortsvorsteherin/Ortsvorsteher 

(1) Die Gemeindeteile - bestehend aus den früheren Gemeinden - 
 
a) Leybuchtpolder  
b) Norddeich (früher Lintelermarsch)  
c) Neuwesteel  
d) Ostermarsch . 
e) Süderneuland I  
f) Süderneuland II  
g) Westermarsch I  
h) Westermarsch II  
i) Bargebur (früher Ortsteil der Gemeinde Lütetsburg)  
j) und dem Stadtteil Tidofeld 
 
bilden Ortschaften, für die Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher bestellt werden. 
 
Die Ortsvorsteherinnen/Ortvorsteher erfüllen die folgenden Hilfsfunktionen für die Stadtverwaltung: 
 

(A) Zur selbständigen Erledigung 
 
a) Die Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern der Ortschaften, soweit sich die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister der Stadt Norden diese im Einzelfall nicht vorbehält. In diesem Fall ist die Ortsvor-
steherin/der Ortsvorsteher hinzuzuziehen. 
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b) Benennung von Sammlerinnen/Sammlern und Zählerinnen/Zählern. 
 
c) Vorschläge gegenüber der Stadt für die Bestellung von Pflegerinnen/Pflegern, Vormünder, 

Schiedsfrauen/Schiedsmännern, Schöffinnen/Schöffen und Geschworenen. 
 

(B) Im Rahmen der Anhörung 
 
a) Ausgestaltung und Benutzung von Einrichtungen der Kulturpflege, Kindergärten, Kinderspielplät-

zen, Sportanlagen, Park- und Grünanlagen, Friedhöfen. 
 
b) Vorschläge zur Benennung von Straßen und Plätzen. 
 
c) Die Bestellung des Ortsbrandmeisters. 
 
d) Die Planung und Erweiterung von Schulen. 
 
e) Pflege den Ortsbildes. 
 
f) Pflege und Unterhaltung von Denkmälern und Kriegsgräbern. 
 
g) Förderung von Gemeinschaftspflege (z. B. Volksfeste und Festumzüge). 
 
h) Pflege des Brauchtums und des Heimatgedankens. 
 
i) Vorschläge zum Ausbau von Straßen und Wegen. 
 
(2) Die Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher führen ein Dienstsiegel. 
 
(3) Die Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher nehmen beratend an den Sitzungen des Rates teil. Dies gilt 

auch für die Sitzungen der Fachausschüsse, sofern Angelegenheiten beraten werden, die den je-
weiligen Ortsteil betreffen. 

 
§ 6 

Beamtinnen und Beamte auf Zeit 

Neben der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister wird die allgemeine Vertreterin/der allgemeine Ver-
treter als Erste Stadträtin/Erster Stadtrat in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen (§ 108 NKomVG). 
 

§ 7 
Vertretung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters nach § 81 Abs. 2 NKomVG 

 
Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung aus den Beigeordneten zwei gleichberechtigte ehrenamtliche 
Vertreterinnen und/oder Vertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, die sie oder ihn bei 
der repräsentativen Vertretung der Stadt, bei der Einberufung des Verwaltungsausschusses einschließ-
lich der Aufstellung der Tagesordnung, der Leitung der Sitzungen des Verwaltungsausschusses, der 
Verpflichtung der Ratsfrauen und Ratsherren und ihrer Pflichtenbelehrung vertreten.1  
 
 
1 Die Vertretung bei Aufstellung der Tagesordnung für den Rat sowie bei dessen Einberufung obliegt nach § 59 Abs. 3 Satz 3 
NKomVG der/dem Ratsvorsitzenden.  

 
 
 



- 931 - 

§ 8 
Vertretung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters nach § 81 Abs. 3 NKomVG 

Allgemeine Vertreterin/allgemeinen Vertreter ist die Erste Stadträtin/der Erste Stadtrat. Bei de-
ren/dessen Verhinderung bestimmt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die Vertretung. 

 
§ 9 

Anregungen und Beschwerden 

(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei 
der Stadt gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber 
der Stadt vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern können bis zu zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht ent-

sprochen ist. 
 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheit der Stadt Norden zum Gegenstand ha-

ben, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss von der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister ohne Beratung den Antragstellerinnen oder Antragstellern zurückzugeben. 
Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fra-
gen, Erklärungen, Absichten usw.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten 

verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzu-
weisen. 

 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand ei-

nes noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden 
Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder 
Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält. 

 
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, 

sofern für die Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig 
ist. Der Rat und der Verwaltungsausschuss können Anregungen oder Beschwerden zur Mitbera-
tung an die zuständigen Fachausschüsse überweisen. 

 
§ 10 

Bekanntmachungen, Einwohnerversammlungen 

(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen des Flächennutzungsplanes sind im elektronischen 
„Amtsblatt für den Landkreis Aurich und die Stadt Emden“ bekannt zu machen. Das elektronische 
Amtsblatt wird auf der Internetseite des Landkreises Aurich unter https://www.landkreis-au-
rich.de zur Verfügung gestellt. 

 
Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die 
Bekanntgabe dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie während der Dienststunden in einem 
Dienstgebäude der Stadtverwaltung zur Einsicht ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung). In 
der Satzung oder Verordnung ist der Inhalt dieser Teile in groben Zügen textlich zu umschreiben.  
 
Die Ersatzbekanntmachung wird von der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister angeordnet. Die An-
ordnung muss genaue Angaben über Ort und Dauer der Auslegung enthalten und zusammen mit 
der Rechtsvorschrift veröffentlicht werden. Die Dauer der Auslegung beträgt zwei Wochen, soweit 
nichts anderes vorgeschrieben ist.  
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Die Ersatzbekanntmachung wird durch Aushang im Rathaus veröffentlicht.  
 

Im Ostfriesischen Kurier und in der Ostfriesen-Zeitung ist nachrichtlich auf die Veröffentlichung 
hinzuweisen (Hinweisbekanntmachung).  
 
Bekanntmachungen im Wege der Amtshilfe werden durch Aushang im Rathaus veröffentlicht. 

 
(2) Alle übrigen Bekanntmachungen erfolgen im Ostfriesischen Kurier und in der Ostfriesen-Zeitung.  
 

Öffentliche Rats- und Ausschusssitzungen sind mit Angabe von Zeit, Ort und Tagesordnung durch 
Aushang im Rathaus bekannt zu machen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Darüber 
hinaus wird auf der Internetpräsenz der Stadt Norden auf die Sitzung hingewiesen. 

 
(3) Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die Einwohnerinnen und Einwoh-

ner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Stadt oder für Teile des Stadtgebietes oder für 
Ortschaften. Zeit, Ort und Gegenstand der Einwohnerversammlungen sind mindestens 14 Tage 
vor der Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen. 

 
§ 11 

Inkrafttreten 

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsat-
zung der Stadt Norden vom 18.11.2020 außer Kraft.  
 
Norden, den 08.12.2021 
 
Stadt Norden 
 
Eiben 
Bürgermeister 
 

 
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Norden 

(Hebesatzsatzung) 
 
Aufgrund des § 25 des Grundsteuergesetzes und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in Verbindung 
mit dem Realsteuererhebungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Norden in 
seiner Sitzung am 07. Dezember 2021 nachstehende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
 

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden für das Gebiet der Stadt Norden 
wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer  
        a) Für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  420 v. H. 
        b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B)       450 v. H. 
 
2. Für die Gewerbesteuer                                    380 v. H 
 

§ 2 
 

Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 2022. 
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§ 3 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
Norden, den 07. Dezember 2021 
 
Stadt Norden 
 
Eiben 
Bürgermeister 
 

 
2. Änderung der Gebührensatzung der Stadt Norden für die Straßenreinigung  

(Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 03.12.2019 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700), des 
§ 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24.09.1980 (Nds. GVBl. 
S. 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.03.2021 (Nds. GVBl. S. 133) und des § 5 des Niedersäch-
sischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700), hat der Rat der Stadt Norden in seiner 
Sitzung am 07.12.2021 folgende Änderung der Gebührensatzung der Stadt Norden für die Straßenrei-
nigung (Straßenreinigungsgebührensatzung) beschlossen: 
 

Artikel I 
 

§ 5 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 5 
Gebührenhöhe 

 
Die jährliche Reinigungsgebühr beträgt je Einheit des Berechnungsfaktors 1,22 Euro. 
 

Artikel II 
 

Diese Satzungsänderung tritt am 01.01.2022 in Kraft.  
 
Norden, den 07.12.2021 
 
Stadt Norden 
 
Der Bürgermeister 
Eiben 
 

 
Satzung zur 4. Änderung der Gästebeitragssatzung der Stadt Norden vom 07.12.2017, 

zuletzt geändert durch 3. Änderungssatzung vom 08.12.2020 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010, S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 
(Nds. GVBl. S. 244), und der §§ 2 und 10 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. 2017, S. 121), zuletzt geändert durch 
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Artikel 6 des Gesetzes vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700), hat der Rat der Stadt Norden in seiner 
Sitzung am 07.12.2021 folgende 4. Änderung der Gästebeitragssatzung beschlossen:  
 

Artikel I 
 
Die Gästebeitragssatzung der Stadt Norden vom 07.12.2017, zuletzt geändert durch 3. Änderungssat-
zung vom 08.12.2020, wird wie folgt geändert: 
 
§ 1 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(3)  Der Gesamtaufwand nach Abs. 2 soll wie folgt gedeckt werden: 
 
 zu 19,86 v. H. durch Tourismusbeiträge,  
 zu 48,08 v. H. durch Gästebeiträge,  
 zu 16,52 v. H. durch sonstige Entgelte und Gebühren, 
 zu 15,54 v. H. durch nicht zweckgebundene Mittel (Gemeindeanteil). 
 

§ 8 
Pflichten der Wohnungsgeber und vergleichbarer Personen 

 
§ 8 Abs. 1 wird folgendermaßen ergänzt: 
 
Personen, die im Gebiet der Stadt Norden […] sind für jede Einheit eines Objektes verpflichtet:  
 

§ 9 
Rückzahlung von Gästebeiträgen 

 
§ 9 wird um Satz 5 ergänzt: 
 
Die Rückerstattung kann erst nach Abrechnung mit dem Vermieter erfolgen. 
 

§ 10 
Datenverarbeitung 

 
Das Wort „Kämmereiamt“ wird gem. § 10 Abs. 1 Buchst. a) durch das Wort „Steueramt“ ersetzt. 
 

Artikel II 
 

§ 13 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. 
 
Norden, den 07. Dezember 2021 
 
Stadt Norden 
 
Eiben 
Bürgermeister 
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Satzung zur 4. Änderung der Tourismusbeitragssatzung der Stadt Norden vom 07.12.2017, 
zuletzt geändert durch 3. Änderungssatzung vom 08.12.2020 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010, S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 
(Nds. GVBl. S. 244), und der §§ 2 und 9 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. 2017, S. 121), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700), hat der Rat der Stadt Norden in seiner 
Sitzung am 07.12.2021 folgende 4. Änderung der Tourismusbeitragssatzung beschlossen:  
 

Artikel I 
 
Die Tourismusbeitragssatzung der Stadt Norden vom 07.12.2017, zuletzt geändert durch 3. Ände-
rungssatzung vom 08.12.2020, wird wie folgt geändert: 
 
§ 1 Absatz 2 Buchstabe a) und b) werden wie folgt geändert: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(2) Der Gesamtaufwand nach Abs. 1 Satz 2 soll wie folgt gedeckt werden: 
 

a) für die Förderung des Tourismus  
zu 71,42 v. H. durch Tourismusbeiträge, 
zu 18,58 v. H. durch sonstige Entgelte und Gebühren, 
zu 10,00 v. H. durch nicht zweckgebundene Mittel (Gemeindeanteil) und 

 
b) für die Tourismuseinrichtungen 

zu 19,86 v. H. durch Tourismusbeiträge, 
zu 48,08 v. H. durch Gästebeiträge,  
zu 16,52 v. H. durch sonstige Entgelte und Gebühren, 
zu 15,54 v. H. durch nicht zweckgebundene Mittel (Gemeindeanteil). 

 
§ 7 Abs. 3 wird folgendermaßen ersetzt: 
 

§ 7 
Vorausleistung 

 
(3) Die Vorausleistungsschuld entsteht mit der Bekanntgabe des Bescheides über die Heranziehung 
zur Vorausleistung.  
 

§ 10  
Datenverarbeitung 

 
Das Wort „Kämmereiamt“ wird gem. § 10 Abs. 1 Buchst. a) durch das Wort „Steueramt“ ersetzt. 
 

Artikel II 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. 
 
Norden, den 07. Dezember 2021 
 
Stadt Norden 
 
Eiben 
Bürgermeister 
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Anlage 1  
zur Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Stadt Norden 

 
Zusätzlich wurde die Anlage 1 zur Satzung über die Erhebung von Tourismusbeiträgen in der Stadt 
Norden um folgende Unternehmensgruppen ergänzt:  
 
- 7.021 wird erweitert um „Vermietung von E-Rollern“ 
- 9.150 wird erweitert um „Schankanlagenservice/reinigung“ 
- 9.110 wird erweitert um „Begleitservice“ 
 

 
Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Gemeinde Dornum 

(Tourismusbeitragssatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.10.2021 
(Nds. GVBl. S. 700, 730) sowie der §§ 1, 2 und 9 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700), hat der Rat der Gemeinde Dornum in seiner Sitzung am 2. 
Dezember 2021 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Gemeinde Dornum ist für einen Teilbereich des Ortsteils Dornumer-/Westeraccumersiel durch 

Urkunde des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft,Arbeit und Verkehr vom 22.06.2010 
als Nordseebad und für einen Teilbereich des Orts-teils Neßmersiel durch Urkunde vom 05.03.2010 
als Küstenbadeort staatlich anerkannt.  

 
Zur Deckung ihres Aufwandes für die Förderung des Tourismus sowie für Herstellung, Anschaffung, 
Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung ihrer Einrichtun-
gen, die dem Tourismus dienen, erhebt sie nach Maßgabe dieser Satzung einen Tourismusbeitrag. 

 
(2) Die Gemeinde bedient sich zur Durchführung der Förderung des Tourismus sowie für Herstellung, 

Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der 
Tourismuseinrichtungen der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum, deren einziger Gesellschafter sie 
ist. Die Abgeltung dieser Leistungen und der Aufwand der Gemeinde Dornum zählen zum Aufwand 
gem. Absatz 1 Satz 2. 

 
(3) Der Gesamtaufwand nach Abs. 1 Satz 2 soll wie folgt gedeckt werden: 
 

a) für die Tourismusförderung 
   
  zu 85 v. H. durch Tourismusbeiträge 
  zu 15 v. H. durch nicht zweckgebundene Mittel (Gemeindeanteil) 
 

b) für die Tourismuseinrichtungen  
 
  zu   3 v. H. durch Tourismusbeiträge 
  zu 39 v. H. durch Gästebeiträge 
  zu 44 v. H. durch sonstige Entgelte und Gebührenzu 14 v. H. durch nicht zweckgebun-
 dene Mittel (Gemeindeanteil) 
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(4) Das Erhebungsgebiet ist das gesamte Gemeindegebiet.  
 

§ 2 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig sind alle selbstständig tätigen Personen und alle Unternehmen, denen durch den 

Tourismus in der Gemeinde Dornum unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile 
geboten werden. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf solche Personen und Unternehmen, 
die, ohne in der Gemeinde Dornum ihren Wohnsitz oder Betriebssitz zu haben, dort – auch vorüber-
gehend – erwerbstätig sind. 

 
(2) Beitragspflichtig im Sinne des Abs. 1 sind die in Spalte 1 der Anlage, die Bestandteil dieser Satzung 

ist, genannten und sonstige selbstständig tätige Personen und Unternehmen, soweit ihnen nach 
der Ausgestaltung ihrer Tätigkeit typischer Weise unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaft-
liche Vorteile aus dem Tourismus geboten werden. Unmittelbare Vorteile haben selbstständig tä-
tige Personen und Unternehmen, soweit sie mit den Gästen selbst entgeltliche Rechtsgeschäfte 
abschließen. Mittelbare Vorteile erwachsen denjenigen selbstständig tätigen Personen und Unter-
nehmen, die mit den Nutznießern unmittelbarer Vorteile im Rahmen der für den Tourismus erfol-
genden Bedarfsdeckungen entgeltliche Geschäfte tätigen. 

 
(3) Sind mehrere Personen Betriebsinhaber, so haften sie als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Tourismusbeitrag bemisst sich nach dem besonderen wirtschaftlichen Vorteil, welcher dem 

Beitragspflichtigen durch den Aufwand der Gemeinde nach § 1 Abs. 1 und 2 geboten wird. 
 
(2) Der Vorteil richtet sich nach dem steuerbaren Umsatz im Sinne des § 1 des Umsatzsteuergesetzes 

– ersatzweise Bruttoeinnahmen ohne Umsatzsteuer -. Maßgebend ist der Umsatz des laufenden 
Jahres. 

 
§ 4 

Beitragsermittlung 
 
(1) Der Beitrag nach dem steuerbaren Umsatz errechnet sich, in dem der im Geltungsbereich dieser 

Satzung erzielte steuerbare Umsatz mit dem Mindestgewinnsatz (Abs. 3), mit dem Vorteilssatz 
(Abs. 2) und mit dem Beitragssatz (Abs. 4) multipliziert wird. Sofern ein steuerbarer Umsatz nicht 
vorliegen sollte, tritt an seine Stelle die Bruttoeinnahme ausschließlich Umsatzsteuer. 
 

(2) Der Vorteilssatz bezeichnet den auf dem Tourismus beruhenden Teil des steuerbaren Umsatzes. 
Er wird unter Berücksichtigung der Art der selbstständigen Tätigkeit durch Schätzung ermittelt. Für 
die in Spalte 1 der Anlage 1 zu dieser Satzung aufgeführten Personen und Unternehmen ist der 
Vorteilssatz in Spalte 2 der Anlage 1 bestimmt. 
 
Der Vorteilssatz ist unterteilt in Zone 1 und 2. 
 
Die einzelnen Zonen umfassen folgende Gebiete: 
 
a) Zone 1 
 
Die Ortschaften Neßmersiel und Dornumersiel/Westeraccumersiel. Von der Ortschaft Dornume-
rgrode die gesamte Flur 4 und die Flurstücke 105/80, 86, 81/2, 81/3, 81/4, 81/6, 81/7, 81/8, 81/9, 
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81/10, 81/11 und 87 der Flur 5 der Gemarkung Dornumergrode. Von der Ortschaft Westerbur die 
Flurstücke 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/34, 1/35, 1/36, 1/43, 1/50 und 1/51 der Flur 1 der 
Gemarkung Westerbur. 
Die Grenzen der Zone 1 sind in den Anlagen 2 und 3 zeichnerisch dargestellt.  
 
b) Zone 2 
 
Das übrige Gemeindegebiet, soweit nicht als Zone 1 bestimmt. 
 

(3) Der Mindestgewinnsatz für die in Spalte 1 der Anlage 1 genannten Personen und Unternehmen ist 
in Spalte 3 der Anlage 1 bestimmt. 

 
(4) Der Beitragssatz beträgt 4,95 v. H. 
 

§ 5 
Erhebungszeitraum und Entstehung der Beitragspflicht und der Beitragsschuld 

 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, in dem die Erhebungsvoraussetzungen der §§ 1 und 2 vor-

liegen und bei Entstehung der Beitragspflicht während des Jahres der Restteil des Jahres.  
 

(2) Die Jahresbeitragsschuld entsteht jeweils mit Ablauf des Erhebungszeitraums. Endet die Beitrags-
pflicht vor Ablauf des Erhebungszeitraums, entsteht die Beitragsschuld mit dem Ende der Beitrags-
pflicht.  
 

(3) Die Beitragspflicht entsteht mit Beginn des Erhebungszeitraums. Wird die beitragspflich-tige Tätig-
keit erst im Laufe des Erhebungszeitraums begonnen, so entsteht die Beitragspflicht mit dem Zeit-
punkt des Tätigkeitsbeginns. 

 
(4) Die Beitragspflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem sie eingestellt wird. Als Beendigung der 

beitragspflichtigen Tätigkeit ist es nicht anzusehen, wenn diese wiederkehrend saisonal ausgeübt 
wird. 
 

§ 6 
Anzeige- und Auskunftspflicht 

 
(1) Die beitragspflichtige Tätigkeit ist innerhalb eines Monats nach Aufnahme anzuzeigen. Jede(r) Bei-

tragspflichtige hat die zur Berechnung des Beitrages erforderlichen Angaben bis zum 31.03. des auf 
das Veranlagungsjahr folgende Jahr der Gemeinde Dornum mit-zuteilen. Auf Anforderung sind der 
Gemeinde geeignete Nachweise vorzulegen. 

 
(2) Werden keine Angaben gemacht oder besteht der Verdacht, dass die Angaben unrichtig oder un-

vollständig sind, so kann die Gemeinde Dornum an Ort und Stelle ermitteln oder die Berechnungs-
grundlagen schätzen. 

 
§ 7 

Vorausleistungen 
 

(1) Die Gemeinde Dornum erhebt für das laufende Kalenderjahr Vorausleistungen bis zur voraussicht-
lichen Höhe des Tourismusbeitrages. 
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(2) Die Vorausleistungen bemessen sich grundsätzlich nach der Höhe des Beitrages, der sich für den 
letzten Erhebungszeitraum ergeben hat. Die Vorausleistung kann dem Beitrag angepasst bzw. nach 
dem Beitrag bemessen werden, der sich für den laufenden Erhebungszeitraum voraussichtlich er-
geben wird. 

 
(3) Die Vorausleistung entsteht mit ihrer Anforderung, frühestens jedoch zum 01.09. des laufenden 

Erhebungszeitraumes. 
 

§ 8 
Vorausleistungs- und Beitragsbescheid, Fälligkeit 

 
(1) Die Heranziehung erfolgt durch Bescheid.  

 
(2) Der Beitrag bzw. die Vorausleistung ist einen Monat nach Bekanntgabe des Heranziehungsbeschei-

des fällig. 
 

(3) Aus dem Heranziehungsbescheid muss die Beitragsermittlung hervorgehen. Übt ein Beitragspflich-
tiger mehrere verschiedenartige selbstständige Tätigkeiten aus, so ist der Beitrag für jede Tätigkeit 
gesondert zu berechnen oder zu schätzen. 
 

§ 9 
Abschlusszahlung 

 
(1) Auf die Beitragsschuld werden die für den Erhebungszeitraum entrichteten Vorausleistungen ange-

rechnet. 
 

(2) Waren die Vorausleistungen höher als der im Bescheid festgesetzte Beitrag, so wird dem Beitrags-
pflichtigen der Unterschiedsbetrag erstattet. 

 
§ 10 

Datenverarbeitung 
 
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur Feststellung 

und Erhebung dieser Abgaben werden die  hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbe-
zogenen Daten gemäß Art. 6 der Europäischen Datenschutz- Grundverordnung (DS-GVO) in Ver-
bindung mit § 1 Abs. 1, § 3 und § 5 des Niedersächsischen Datenschutzgesetz (NDSG), jeweils in 
Kraft getreten am 25. Mai 2018 und in Verbindung mit § 11 des Niedersächsischen Kommunalab-
gabengesetzes (NKAG) und den dort genannten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erho-
ben und verarbeitet. Hierzu zählen insbesondere der Vor- und Zuname des Abgabepflichtigen, des-
sen Anschrift, der steuerbare Umsatz sowie Grundstücks- und Grundbuchbezeichnungen. 
 

(2) Die Gemeinde darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches und des Melderechts 
bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Absatz 1 genannten 
Zwecke nutzen und sich die Daten von entsprechenden Ämtern aus der Finanz-, Steuer-, Liegen-
schafts-, Einwohner- und Grundbuchverwaltung sowie der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum 
übermitteln lassen, was auch im Wege automatisierter Abrufverfahren erfolgen kann, soweit die 
Sachverhaltsaufklärung durch die Steuerpflichtige/den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder 
keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1, Satz 3 AO). 
 

(3) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Beitragserhebung nach 
dieser Satzung verarbeitet werden. 
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§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Wer entgegen § 6 Abs. 1 der Gemeinde Dornum die Aufnahme der beitragspflichtigen Tätigkeit 

nicht anzeigt, auf Anforderung die erforderlichen Angaben zur Berechnung des Beitrages oder der 
Vorausleistung nicht, nicht vollständig oder nicht wahrheitsgemäß mitteilt oder die von der Ge-
meinde angeforderten geeigneten Nachweise nicht vorlegt, handelt ordnungswidrig nach § 18 

Abs. 2 Nr. 2 NKAG. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet werden. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Gemeinde Dornum 

(Tourismusbeitragssatzung) vom 06.12.2018 außer Kraft. 
 
Dornum, den 02.12.2021 
 
Gemeinde Dornum 
 
Tränapp 
Bürgermeister 
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Satzung 

zur 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Dornum über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
(Zweitwohnungssteuersatzung) vom 27.10.2020 

 
Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 13. Oktober 2021 (Nds. GVBl. S. 700, 730) und der §§ 1, 2, 3 und 18 des Nds. Kommunalabga-
bengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. Nr. 7/2017; S. 121), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Oktober 2021 (Nds. GVBl. S. 700) hat der Rat der Gemeinde Dor-
num in seiner Sitzung am 02. Dezember 2021 folgende Satzung beschlossen:  

 
Artikel 1 

 
Der § 4 (Steuersatz und Steuerberechnung) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

Der Steuersatz beträgt jährlich  7 %. 
 

Artikel 2 
 

Der § 9 (Datenverarbeitung) erhält folgende Fassung: 
 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur 
Feststellung und Erhebung der Zweitwohnungssteuer werden die hierfür erforderlichen 
personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß Art. 6 der Europäischen Datenschutz- 
Grundverordnung (DS-GVO) in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 3 und § 5 des Niedersächsi-
schen Datenschutzgesetz (NDSG), jeweils in Kraft getreten am 25. Mai 2018 und in Verbin-
dung mit § 11 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und den dort 
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genannten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und verarbeitet. Hierzu 
zählen der Vor- und Zuname des Steuerpflichtigen, dessen Anschrift, Gebäudeart, Ausstat-
tung, Baujahr, Wohnfläche sowie Grundstücks- und Grundbuchbezeichnungen. 
 

(2) Die Gemeinde darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches und des Mel-
derechts bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Ab-
satz 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von entsprechenden Ämtern aus der 
Finanz-, Steuer-, Liegenschaftsabteilung, Einwohnermeldeamt, übermitteln lassen, was 
auch im Wege automatisierter Abrufverfahren erfolgen kann, soweit die Sachverhaltsauf-
klärung durch die Steuerpflichtige/den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen 
Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 AO). 
 

(3) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung 
nach dieser Satzung verarbeitet werden. 
 

Artikel 3 
 
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2022 in Kraft. 
 
Dornum, den 02. Dezember 2021 
 
Gemeinde Dornum 
 
Trännapp 
Bürgermeister 
 

 
7. Nachtrag 

zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren 
für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Krummhörn 

(Abwasserabgabensatzung) 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezem-
ber 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 5, 6, 6a und 8 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
23. Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der zur Zeit geltenden Fassung und des § 6 des Niedersächsischen 
Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (NdsAGAbwAG) hat der Rat der Gemeinde Krumm-
hörn in seiner Sitzung am 07.12.2021 folgenden 7. Nachtrag zur Abwasserabgabensatzung vom 
12.12.2007 beschlossen: 
 

I. 
 
§ 14 (1) erhält folgende Fassung: 
 

§ 14 
Gebührensätze 

 
(1) Die Leistungsgebühr beträgt je cbm Abwasser 3,36 €. 
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II. 
 
Dieser Nachtrag tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
Krummhörn, den 08.12.2021 
 
Gemeinde Krummhörn 
 
Die Bürgermeisterin 
Looden 
 

 
Bekanntmachung der Abgrenzungssatzung Nr. A 5/2 

-Upender Straße- im OT Münkeboe der Gemeinde Südbrookmerland 
 

Der Rat der Gemeinde Südbrookmerland hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10. Juni 2021 die Ab-
grenzungssatzung Nr. A 5/2 –Upender Straße- im Ortsteil Münkeboe mit textlichen Festsetzungen und 
örtlichen Bauvorschriften als Satzung nach § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich dieser Abgrenzungssatzung ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-
lich: 
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Die Abgrenzungssatzung Nr. A 5/2 mit textlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften tritt mit 
dieser Bekanntmachung in Kraft (Vgl. § 10 Abs. 3 BauGB).  
 
Die Abgrenzungssatzung liegt gemäß § 10 Abs.3 BauGB mit der dazugehörigen Begründung und dem 
Lärmschutzgutachten ab sofort im Rathaus der Gemeinde Südbrookmerland, Westvictorburer Str. 2, 
26624 Südbrookmerland, während der Dienststunden zu jedermanns Einsichtnahme unbefristet öf-
fentlich aus. Jedermann kann die Abgrenzungssatzung einsehen und über ihren Inhalt Auskunft ver-
langen. 
 
Des Weiteren wird die in Kraft getretene Abgrenzungssatzung Nr. A 5/2 mit textlichen Festsetzungen 
und örtlichen Bauvorschriften dauerhaft ins Internet der Gemeinde Südbrookmerland unter 
https://www.suedbrookmerland.de, Rubrik: Rathaus/Wohnen & Bauen/Bauleitplanung sowie über 
das Landesportal https://uvp.niedersachsen.de/Kartendienste eingestellt. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind gemäß 
§ 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Südbrookmerland geltend gemacht worden sind. 
Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, dar-
zulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren ge-
stellt ist, wird hingewiesen. 
 
Südbrookmerland, den 08. Dezember 2021 
 
Gemeinde Südbrookmerland 
 
Der Bürgermeister 
Erdwiens 
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